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Anerkennungen 

Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  





Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  

Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Prüfungen und Inspektionen an Großpackmitteln (IBC). 

Eine Liste der Stellen, die von der BAM anerkannt sind, werden von der BAM auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht und sind unter folgenden Seiten zu finden: 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_allgemein 

Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert.  
Die Anerkennungen sind in der Regel auf drei Jahre befristet.  

Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln: BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und 
BAM-GGR 002 formuliert, die unter folgender Internetseite: 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_ggr 

einzusehen sind.  
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Zulassungen 

Zulassungen für die Bauart von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 





 
Zulassungen der Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  
zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM 
veröffentlicht; für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann 
der Volltext der Zulassungen (als PDF-Dokument) eingesehen und ausgedruckt werden.  
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 
http://www.tes.bam.de/php/d-bam/index.php 

 
 
Die Hersteller-Kurzzeichen werden auch als Liste veröffentlicht unter: 
 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm 
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Rechtliche Grundlagen 
 
 
 
 
Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben  
der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM)  
 





Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
         Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)    

In nachfolgend angeführten Gesetzen und Verordnungen wurden der BAM 
übertragene Aufgaben geregelt. Die Zusammenfassung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoff e
SprengG

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öff entlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der Bundesanstalt 
und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen zu erlassen. Die 
Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand für die Nutzleistung 
der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes 
für den Antragsteller zu bestimmen. Der Personalaufwand kann nach der 
Zahl der Stunden bemessen werden, die Bedienstete der Bundesanstalt 
für Prüfungen bestimmter Arten von Prüfgegenständen durchschnittlich 
benötigen. Die Gebühr kann auch für eine individuell zurechenbare öff ent-
liche Leistung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht zu Ende 
geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen zu vertreten 
sind, der die individuell zurechenbare öff entliche Leistung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 
Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der Bemes-
sung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwaltungs-
aufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, 
einschließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 
den Arbeitsgebieten,

2.   die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 
Prüfungen von Stoff en und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Arbeits-
gebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoff e

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff , bei 
dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und 
der nicht zur Verwendung als Explosivstoff  bestimmt ist, einführt, aus 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen 
überlassen oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen 
und ihr auf Verlangen eine Stoff probe vorzulegen. In der Anzeige sind 
die Bezeichnung, die Zusammensetzung und der Verwendungszweck 
(§ 1 Abs. 1,§ 1 Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoff probe verlangt wird, nach 
Vorlage dieser Stoff probe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten 
Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff  explosionsgefährlich ist. Erweist 
er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor Ablauf der 
genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechendes gilt, wenn 
ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefährlicher Stoff  nach 
§ 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach 
§ 1 Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid au-
ßerdem fest, welcher Stoff gruppe der Anlage II der Stoff  zuzuordnen 
ist. Den Stoff gruppen A, B oder C sind Stoff e zuzuordnen, die in ihrer 
Empfindlichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoff-
gruppen der Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen 
Stoff en, die in die Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststel-
lungsbescheid abgesehen werden, wenn der Stoff  bei Durchführung der 
Prüfung der thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer 
Explosion gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete 
Umsetzung nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge 
des Stoffes übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsge-
fährliche Stoff nachträglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und 
Wirkung gefährlicher oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung 
entspricht, so kann er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeord-
net oder die Zuordnung aufgehoben werden. Die Entscheidung nach 
Satz 1 ist dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schrift-
lich bekannt zu geben. Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit 
ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach 
Satz 4 gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoff e

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoff en und Sprengzubehör

(1) Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-
führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen oder 
verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitgliedstaat 
ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis erbracht 
hat und die Stoff e und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung (CE-Zeichen) 
versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, wenn die Baumuster 
den festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen, die den 
Baumustern nachgefertigten Produkte den Baumustern entsprechen 
und beides durch eine Bescheinigung nachgewiesen ist. Die grundle-
genden Anforderungen für Explosivstoff e sind in Anhang I der Richt-
linie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände in Anhang I der 
Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände 
(ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die Kennzeichnung nicht konfor-
mer Explosivstoff e oder pyrotechnischer Gegenstände mit dem CE-Zeichen 
und das Inverkehrbringen solcher Explosivstoff e oder pyrotechnischer 
Gegenstände und das Überlassen an andere außerhalb der Betriebsstätte 
sind verboten

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoff e und Sprengzubehör dürfen nur 
eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wer-
den, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaff enheit und Bezeichnung 
nach von der Bundesanstalt zugelassen worden sind oder durch Rechts-
verordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 allgemein zugelassen sind. Die 
Zulassung wird entweder dem Hersteller, seinem in einem Mitgliedstaat 
ansässigen Bevollmächtigten oder dem Einführer auf Antrag erteilt. Eine 
Zulassung ist nicht erforderlich, wenn die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoff e oder das Sprengzubehör unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamt-
licher Überwachung in einen anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes 
Zolllager oder eine Freizone des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem 
verschlossenen Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen 
anderen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen:

1. vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 Satz 1  
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

Auszug aus Rechtsvorschriften
               Stand: 01. 07. 2016
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§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die 
für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landesbehörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-
tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoff en und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoff e bestimmten Lager- und Verträglich-
keitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der Bundesan-
stalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte Stoff e der 
zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoff e 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 
mitgeteilt, dass 
1. ein explosionsgefährlicher Stoff  oder ein Sprengzubehör einen Mangel 

in seiner Beschaff enheit oder Funktionsweise aufweist, durch den beim 
Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sachgüter Beschäf-
tigter oder Dritter herbeigeführt werden kann oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 
oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen 
oder Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis auf 
einen Mangel in dessen Beschaff enheit oder Funktionsweise zurück-
zuführen ist, triff t sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen 
nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist über die getroff enen Maßnahmen 
nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoff e 
oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich über die getroff enen Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere mit, ob 
der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr.2  
Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder
3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff  oder pyrotech-
nischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet und in 
Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden Absatz 1 Satz 
3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entsprechende Anwendung. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 der 1. SprengV

(2)  Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährliche Stoff e 
nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Sprengzubehör im 
Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 1 Ausnahmen zulassen 
oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie von der Prüfung einzelner 
Anforderungen absehen, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern dies zulässt oder erfordert.

(4)   Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 
oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 
Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist

1. für Explosivstoff e die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-
stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3   
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. 

Die Bundesanstalt vergibt zum Nachweis der Anzeige eine Identifi kations-
nummer. Die Identifi kationsnummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die 
Bundesanstalt kann zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten 
Anleitungen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nach-
trägliche Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig. Satz 4 fi ndet keine 
Anwendung auf pyrotechnische Gegenstände für Kraftfahrzeuge sowie 
Feuerwerk der Kategorien 1 und 4, wenn die Identifi kationsnummer in die nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 zu führenden Listen aufgenommen ist.

§ 8 der 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoff e nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör dem Zulassungs-
inhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzuschreiben. 
Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeichnung der Bundesanstalt 
„BAM“, dem in der Anlage  4 für den jeweiligen Stoff  oder Gegenstand 
vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden Kennummer. Satz 2 fi ndet 
entsprechende Anwendung für die Identifikationsnummer nach 
§ 6 Absatz 4.

§ 12a der 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der Bau-
musterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist aus-
schließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von Teilen 
der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die Anfor-
derungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der 
Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt übermittelt 
den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene oder 
widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.

§ 12c der 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. Benannte 
Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium oder Zertifi zie-
rungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministerium 
des Innern benannte und von ihm im Bundesanzeiger bekanntgemachte 
Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungs-
verfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen 
nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie 
2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung kann unter Aufl agen 
erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Wider-
ruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des Innern unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 13 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1. der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumuster-
prüfbescheinigungen,

2. der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoff e und pyrotech-
nischen Gegenstände,

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 5 festgelegten Beschränkungen oder 
Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstätten für Explosivstoff e,
5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes, 
2. im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoff e und des Sprengzu-

behörs: den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 
des Einführers sowie das Zulassungszeichen,

3. im Falle der Explosivstoff e und der pyrotechnischen Gegenstände: den 
Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines 
in der Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers 
sowie die Identifi kationsnummer,

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 
Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz 1. Die Liste soll 
die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,
2. den Titel der Norm, 
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3. das Datum der Veröff entlichung und
4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind bei 
der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlan-
gen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder 
Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers 
Ausnahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpackung 
explosionsgefährlicher Stoff e und von Sprengzubehör allgemein zulassen, 
soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern Beschäftigter 
oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  der 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach 
§ 15 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoff e 
oder seinem Bevollmächtigten schriftlich oder elektronisch bei der nach 
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und 
im Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. 
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüf-
bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Genehmigung 
zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über die erteilte 
Genehmigung.

§ 45  der 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenausschuss 
für explosionsgefährliche Stoff e gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 
Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich be-
teiligten Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen  
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes- 
anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- 

und Sportwaff en e. V.,
7.  zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertre-

ter der chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des 
Bergbaus, der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes,  
der Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefähr-
lichen Stoff en,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 
Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Umgangs 
und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig und 
erfahren sein.

(5) Das Bundesministerium des Innern beruft im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Mitglieder des Ausschusses 
und deren Stellvertreter, dabei erfolgt die Berufung 

1. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 auf Vorschlag der Länder,
2. des Vertreters der Bundesanstalt auf Vorschlag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Vertreters der zuständigen 
Stelle der Bundeswehr auf Vorschlag des Bundesministeriums für 
Verteidigung,

3. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4, 5 und 6 nach Anhörung der Vorstände 
dieser Stellen,

4. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 7 und 8 nach Anhörung der jeweiligen 
Spitzenorganisationen.

§ 47  der 1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten 

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,
2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,
3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 4 Satz 2 oder 3 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4 der 2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppenzuordnung

(1) Wer explosionsgefährliche Stoff e, die in der vorgesehenen Verpackung 
von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (Bundesanstalt) 
noch keiner Lagergruppe zugeordnet sind, gewerbsmäßig herstellt, in den 
Geltungsbereich des Gesetzes verbringt oder einführt und selbst aufbe-
wahren oder einem anderen überlassen will, hat die Stoff e und die Art der 
Verpackung der Bundesanstalt anzuzeigen. Die Anzeige muss Angaben 
enthalten über

1.  die Bezeichnung der Stoff e,
2.  die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften 

der Stoff e,
3.  die Beschaff enheit (Material, Form) der Verpackung, die Bruttomasse 

und das Volumen der Packstücke sowie die Masse der Stoff e.

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 
Stoff e in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 2.1.5 
oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der maßgeben-
den Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 1.1 bis 1.4 
nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs der 
zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zuordnung dem 
Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, die 
folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes,
2.    die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4.  erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. 
Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Ab-
schrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, im 
Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschiff fahrt auf 
Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener Verwaltung. 
Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenaufsicht (Hafenpolizei) 
in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu bestimmen, 
soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen Verwaltung handelt. 
Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln 
der Länder nicht erreicht werden kann, kann das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Bundesamt für Güterverkehr, das Bundesamt 
für Strahlenschutz, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Eisenbahn-Bundesamt, 
das Kraftfahrt-Bundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
das Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und das Wehrwis-
senschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoff e auch für 
den Bereich für zuständig erklären, in dem die Länder dieses Gesetz 
und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann ferner 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass 

1.  die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-
chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 
von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2.  Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Überwa-
chungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung gefährli-
cher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten unterliegen 
der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines Landes nur tätig 
werden, wenn sie dazu von der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder der von ihr bestimmten oder der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle entsprechend ermächtigt worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und 7 sollen 
 Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,
2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,
4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
5. das Robert-Koch-Institut,
6. das Umweltbundesamt,
7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebs-

stoff e und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung durch 
die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 
(Absatz 5) haben den für die Überwachung zuständigen Behörden und deren 
Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Die von der zuständigen Behörde mit der Überwa-
chung beauftragten Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, 
Geschäftsräume, Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öff entliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemein-
heit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen 
sowie für Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichti-
gen zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und 
die geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der 
Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit der 
Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und Muster von 
gefährlichen Stoff en und Gegenständen oder Muster von Verpackungen 
zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu übergeben. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat der für die Überwa-
chung zuständigen Behörde bei der Durchführung der Überwachungsmaß-
nahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötige Mithilfe 
zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 
Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der Über-
wachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlossene Brief- 
und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige Weise 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaff en, wenn Tatsachen die Annahme 
begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 1 
befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- 
und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von Überwachungsmaß-
nahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Fertigungen 
von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, die nach 
Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften für die Beför-
derung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndlichen und 
verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge 
beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, Betrei-
ber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen und 
Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, wie die 
Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von diesen Stellen 
konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend geprüft worden sind, 
soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich auch 
auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch die Stellen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die Konformitätsbe-
wertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse oder der Fahrzeuge 
vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm oder Prüfstellen des 
Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit dies in Rechtsverord-
nungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 

der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschiff fahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 
Behörde für 

1. Aufgaben nach 
a) Kapitel 2.2 mit Ausnahme der Absätze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11 

Bemerkung 3 ADR/RID/ADN und der dem Bundesamt für Ausrüs-
tung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 
und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 
Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 10 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 ADR/RID und die dem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zuge-
wiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen 
mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.11 ADR/RID 
und der Zuständigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13 und 13a,

g) Kapitel 6.7 ADR/RID,
h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 

und die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks (Tankfahr-
zeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und die Festlegung von Bedingungen nach 
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie 
die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung 
von Schweißarbeiten und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen 
nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung der Bedingungen für 
Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,
j) Kapitel 6.10 ADR/RID,
k) Kapitel 6.11 ADR/RID und
l) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form 
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die 
Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares oder 
spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Ver-
bindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 
6.4.22.8 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung der Bauart gering 

130



dispergierbarer radioaktiver Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für das Zeugnis nach Unter-
abschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpa-
ckungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen nach 
den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie für die Zulassung der 
Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von 
Inspektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspekti-
onen und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR/RID;

5. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 
6.8.2.3.4 ADR sowie für Tankcontainer und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehälter) nach Absatz 6.8.2.3.4 RID;

6. die Genehmigung der Beförderungsbedingungen für mit Temperatur-
kontrolle stabilisierte Gase nach Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe 
b ADR/RID/ADN;

7. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für die 
Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die 
Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versandstü-
cken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit 
Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

8. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/
RID/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.3.2.1 
Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den 
Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2 
Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich 
handelt;

12. (weggefallen)
13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in 

Tankschiff en nach Abschnitt 1.5.2 ADN und
14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern 
diese Aufgaben in den Geltungsbereich der ODV fallen.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Prüfstellen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach 
§ 6 Absatz 5 der GGVSee anerkannten Prüfstellen sind zuständig für die 
Baumusterprüfung sowie die erstmalige, wiederkehrende und außerordent-
liche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren 
Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese 
Prüfungen in den Geltungsbereich der ODV fallen

Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiff en

Gefahrgutverordnung See

§ 12 GGV See
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständig für:    

1. Aufgaben nach 
a) Teil 2 mit Ausnahme des Absatzes 2.6.3.6.1, des Abschnitts 2.9.2 

und des Unterabschnitts 2.10.2.6 des IMDG-Codes und der dem 
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr nach § 11 und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach 
§ 13 zugewiesenen Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 des IMDG-Codes mit Ausnahme der den nach Landes-
recht zuständigen Behörden nach § 9 und der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 des IMDG-Codes mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 des IMDG-Codes,

e) Kapitel 4.3 des IMDG-Codes,
f) Kapitel 6.2 des IMDG-Codes,
g) Kapitel 6.7 des IMDG-Codes,
h) Kapitel 6.8 des IMDG-Codes und
i) Kapitel 6.9 des IMDG-Codes,

soweit die jeweilige Aufgabe nicht einer Stelle nach § 10 Absatz 2 zuge-
wiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form nach 
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, die 
Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver 
Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 2 und für die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht 
spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1 des IMDG-Codes im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großver-
packungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen 
nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 des IMDG-Codes sowie für die 
Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 des IMDG-
Codes;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von In-
spektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspektionen 
und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 des IMDG-Codes;

5. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für 
die Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 
die Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versand-
stücken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit 
Abschnitt 1.5.3 des IMDG-Codes;

6. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 des IMDG-Codes;

7. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.5.3 des IMDG-
Codes;

8. die Anerkennung und Überwachung von Prüfstellen für 
a) Baumusterprüfungen sowie erstmalige und wiederkehrende Prüfun-

gen von ortsbeweglichen Druckgefäßen nach den Absätzen 6.2.1.4.1 
und 6.2.2.5.4.9 und den Unterabschnitten 6.2.1.5 und 6.2.1.6 sowie 
die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers 
nach Absatz 6.2.2.5.3.2 des IMDG-Codes,

b) Baumusterprüfungen, erstmalige, wiederkehrende und außeror-
dentliche Prüfungen und für Zwischenprüfungen von ortsbeweg-
lichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
nach den Unterabschnitten 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 und 6.7.5.12 des 
IMDG-Codes und

c) Baumusterprüfungen sowie erstmalige, wiederkehrende und 
außerordentliche Prüfungen von Tanks der Straßentankfahrzeuge 
nach den Absätzen 6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2 und die Prüfungen im 
Zusammenhang mit der Ausstellung der Bescheinigung nach den 
Absätzen 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 und 6.8.3.3.3.2 des IMDG-Codes und

9. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Unterabschnitt 6.2.3.1, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1 sowie den Absätzen 6.7.4.7.4 und 
6.7.5.2.9 des IMDG-Codes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur.

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 8 genannten Zulassungen, 
Zustimmungen und Anerkennungen können widerrufl ich erteilt, befristet 
und mit Aufl agen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um das Ein-
halten der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
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Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoff -
auswahl und der Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie der 
Qualitätssicherung zu beteiligen. Der Antragsteller hat der Zulassungs-
behörde auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu 
überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoff en
Chemikaliengesetz

§ 12a ChemG
Beteiligte Bundesbehörden

(1) Bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wirken die in 
§ 4 Absatz 1 genannten Stellen nach Maßgabe dieses Abschnitts mit. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung als Bewertungsstelle Gesundheit und 
Verbraucherschutz unterliegt insoweit der Fachaufsicht des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft.

(2) Soweit bei den in § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Behörden, 
beim Julius Kühn-Institut, bei der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung oder beim Robert Koch-Institut besondere Fachkenntnisse 
zur Beurteilung der Wirksamkeit sowie der unannehmbaren Wirkungen 
auf Zielorganismen vorliegen, kann die Bundesstelle für Chemikalien 
zur Entscheidung über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen 
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziff er i und ii der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 eine Stellungnahme bei diesen Behörden einholen. Ferner 
beteiligt die Bundesstelle für Chemikalien die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung bei der Bewertung der gefährlichen Eigenschaften 
im Sinne des § 3a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und der Beständigkeit von 
Behältern und Verpackungsmaterial, sofern die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung bei der betreff enden Fragestellung aufgrund 
weiterer gesetzlicher Zuständigkeiten besondere Fachkenntnisse besitzt 
und die betreff ende Fragestellung von der Bundesstelle für Chemikalien 
nicht abschließend beurteilt werden kann.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaff en, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waff en 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaf-
fenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der zuständigen 
Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 
Verpackungseinheit anzubringen.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, 
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen 
von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, 
des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn 
öff entliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der 
in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaff en und technischen Gegenstände 
ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die 
Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und Zulassung der 
in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der in § 11 Absatz 1 
in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waff engesetz bezeichneten hülsenlosen Munition ohne Geschoss ist die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaff en,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaff en nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Munition 
nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeich-
neten technischen Anforderungen entsprechen. Hülsenlose Munition 
ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waff engesetz muss den Anforderungen 
nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz entspre-
chen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz fi ndet 
entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforderungen 
der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die 
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaff en keine 
größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforderungen der 
Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klas-
sen PM I und PM II eingeteilt.

Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung

§ 20 ODV
Zuständigkeiten und Zusammenarbeit

(1) Für die Marktüberwachung im Sinne dieser Verordnung sind zuständig:

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung für Tanks 
von Tankcontainern und für Gascontainer mit mehreren Elemen-
ten (MEGC), die Tanks als Elemente enthalten, soweit diese den 
Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR/RID unterliegen,

2.  das Eisenbahn-Bundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 
für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks gem. 
Kapitel 6.8 RID,

3.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden für übrige ortsbewegliche 
Druckgeräte.

§ 21 ODV
Aufgaben und Befugnisse 

der Marktüberwachungsbehörden

(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung stellt die Markt-
überwachungsprogramme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Öff entlichkeit auf 
elektronischem Weg und falls erforderlich in anderer Form zur Verfügung.

§ 24 ODV
Meldeverfahren

(1) Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung über

1.  Untersagungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen,

2. Beschränkungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen und

3.  Rücknahme oder Rückruf von ortsbeweglichen Druckgeräten. 
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(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft die 
eingegangenen Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit und leitet die Meldungen an die Europäische Kommission und 
die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union weiter, wenn die Marktüberwachungsbehörde angegeben hat, dass 
der Anlass für die Maßnahme nicht im Inland liegt oder die Auswirkungen 
dieser Maßnahme über das Inland hinausreichen.

(3) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unterrichtet die 
Marktüberwachungsbehörden sowie die Bundesministerien für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie der Verteidigung über Meldungen der 
Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union.

§ 25 ODV
Schnellinformationssystem

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft 
die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit 
und leitet sie an die Europäische Kommission und die  übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union weiter, wenn die Marktüberwachungs-
behörde angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme nicht im 
Inland liegt oder die Auswirkungen dieser Maßnahme über das Inland 
hinausreichen. Für diese Zwecke wird das von der Europäischen Kom-
mission bereitgestellte und in Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 bezeichnete System für Marktüberwachung und Informa-
tionsaustausch verwendet. Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden sowie die 
zuständigen Bundesministerien über Meldungen, die ihr über das System 
nach Satz 2 zugehen.

§ 26 ODV
Veröff entlichung von Informationen

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung informiert die 
Öff entlichkeit über unanfechtbare oder sofort vollziehbare Anordnungen 
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und 8. Personenbezogene Daten dürfen 
nur veröff entlicht werden, wenn sie zur Identifi zierung der ortsbeweglichen 
Druckgeräte erforderlich sind.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme der 
Klasse 7 (radioaktive Stoff e) bedürfen der Zulassung durch die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der Zulassung und 
der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), soweit diese nach Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 Anhang III oder 
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung durch 
den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten Qualitätssi-
cherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-
ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen 
wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polyme-
ren und von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in 
Basis- und Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis 
eigener Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. 
Sie hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und 
das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berücksichtigt 
bei der Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und Kontroll-
systemen mindestens die Kriterien und Einwirkmechanismen nach 
Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 
beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des Um-
weltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten Bereichen 
vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats liegt bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröff entlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine bestands-
kräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung in geeigneter Form öff entlich zugänglich 
gemacht. 

Gesetz über die Akkreditierungsstelle
Akkreditierungsstellengesetz

§ 5 AkkStelleG
Akkreditierungsbeirat

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ein Akkredi-
tierungsbeirat eingerichtet. Er berät und unterstützt die Bundesregierung 
und die Akkreditierungsstelle in Fragen der Akkreditierung.“

(9)  Die Geschäfte des Akkreditierungsbeirates führt die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung.

Gesetz über 
die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

§ 10 EVPG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. 

Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten,

Kraftfahrzeugen und Reifen mit Angaben über den Ver-
brauch an Energie und an anderen 

wichtigen Ressourcen
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

§ 13 EnVKG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle für die Verbrauchskennzeichnung von energieverbrauchs-
relevanten Produkten im Anwendungsbereich der Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung ist die Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung.

     Stand: 01. Juli 2016
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